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tungen unter Gestehungskosten den - dieses in unlauterer Weise anbietenden -

Apotheker zum Abschluss eines Heimversorgungsvertrages auswählt. Hingegen 

erhalten die Apotheker, die die Leistungen rechtskonform entgeltlich anbieten, 

keine Gelegenheit zum Abschluss eines Heimversorgungsvertrages. 

IV. 

Zusammenfassung 

1. Bietet ein Apotheker das patientenindividuelle Verblistern von verschreibungspflichti­

gen Arzneimitteln im Rahmen eines Heimversorgungsvertrags kostenlos oder unter

Gestehungskosten gegenüber einem Angehörigen eines Heilberufs i. S. des § 299a

StGB, der für das Heim bei den Vertragsverhandlungen zum Abschluss des Heimver­

sorgungsvertrages handelt, an, verspricht oder gewährt er diese, erfüllt er die Tatbe­

stände des § 299b Nr. 2 und 3 StGB.

2. Erfolgt das Anbieten, Versprechen oder Gewähren dieser Leistungen des Apothekers

gegenüber einem Angestellten oder Beauftragten des Heims, macht sich der Apothe­

ker nach § 299 Abs. 2 Nr. 1 StGB strafbar.

3. Bei der Begehung dieser Straftaten dürfte es sich häufig um einen schweren Fall nach

§ 300 S. 2 Nr. 1 StGB handeln, da ein Vorteil großen Ausmaßes erzielt werden kann.

Zudem kann ein schwerer Fall in der Form der gewerbs- oder bandenmäßigen Bege­

hung nach § 300 S. 2 Nr. 2 StGB in Betracht kommen. Täter einer bandenmäßigen 

Begehung können sowohl der Apotheker als auch die Vertreter des Heimes sein, wenn 

eine fortgesetzte Begehung beabsichtigt ist. 

4. Fordert ein Vertreter eines Heimes das patientenindividuelle Verblistern von verschrei­

bungspflichtigen Arzneimitteln im Rahmen eines Heimversorgungsvertrags kostenlos

oder unter Gestehungskosten gegenüber einem Apotheker oder lässt er sich diese

Leistungen versprechen oder nimmt er sie an, erfüllt er den Tatbestand des § 299

Abs. 1 Nr. 1 StGB.

Stuttgart, den 29.11.2016 

aßmann 
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